
Preistabelle (gültig ab Januar 2010) 

Unterschrift des Auftraggebers:                ____________________________ 

 
Soweit in der nachfolgenden Aufstellung eine Jahresgebühr genannt ist, versteht sich diese Jahresgebühr für jedes Kalenderjahr.  
Bei unterjährig beginnenden Steuerberatungsverträgen wird somit für die Leistungen für das laufende Kalenderjahr und das nächste Kalenderjahr jeweils eine Jahresgebühr fällig.  
Die Gebühr beinhaltet folgende Leistungen: Finanzbuchhaltung inkl. Kontierung der Belege, Jahresabschlusserstellung, Gewerbe- und Umsatzsteuererklärung sowie die Einkommen-
steuererklärung ohne weitere Einkünfte. 
 
 
Einnahmen-Überschuss-Rechnung: Sie ermitteln Ihren Gewinn mit Hilfe der Einnahmen-Überschuss-Rechnung, dann gelten folgende Gebühren: 
 

Ihre Einnahmen 
Jahresgebühr in € 

für jährliche Finanzbuchführung 
Handelsvertreter, nicht Büroleiter 

Monatlicher 
Betrag 

in € 

Jahresgebühr in € 
für vierteljährliche Finanzbuchführung 

Handelsvertreter, nicht Büroleiter 

Monatlicher 
Betrag 

in € 

Jahresgebühr in € 
für Büroleiter 

Monatlicher 
Betrag 

in € 
 Netto 19 % USt Brutto Brutto Netto 19 % USt Brutto Brutto Netto 19 % USt Brutto Brutto 

bis 30.000 € 
nur im ersten 

Jahr 
494,12 93,88 588,00 49,00 

    

bis 60.000 € ab 
dem 2. Jahr 796,64 151,36 948,00 79,00     

 bis 80.000 € 1.099,16 208,84 1.308,00 109,00 1.099,16 208,84 1.308,00 109,00 
 bis 100.000 € 1.401,68 266,32 1.668,00 139,00 1.401,68 266,32 1.668,00 139,00 
 bis 120.000 € 1.603,36 304,64 1.908,00 159,00 1.603,36 304,64 1.908,00 159,00 
 bis 160.000 € 1.704,20 323,80 2.028,00 169,00 1.704,20 323,80 2.028,00 169,00 
 bis 200.000 € 1.905,88 362,12 2.268,00 189,00 1.905,88 362,12 2.268,00 189,00 

 

 bis 240.000 € 2.107,56 400,44 2.508,00 209,00 2.107,56 400,44 2.508,00 209,00 2.107,56 400,44 2.508,00 209,00 
 ab 240.000 € individuelle Vereinbarung individuelle Vereinbarung individuelle Vereinbarung 

 
 
Bilanzierung: Falls Sie verpflichtet sind, eine Bilanz aufzustellen, ergeben sich folgende Gebühren: 
 

Ihre Einnahmen 
Jahresgebühr in € 

für jährliche Finanzbuchführung 
Handelsvertreter, nicht Büroleiter 

Monatlicher 
Betrag 

in € 

Jahresgebühr in € 
für vierteljährliche Finanzbuchführung 

Handelsvertreter, nicht Büroleiter 

Monatlicher 
Betrag 

in € 

Jahresgebühr in € 
für Büroleiter 

Monatlicher 
Betrag 

in € 
 Netto 19 % USt Brutto Brutto Netto 19 % USt Brutto Brutto Netto 19% USt Brutto Brutto 

 bis 30.000 € 796,64 151,36 948,00 79,00  

 bis 60.000 € 1.099,16 208,84 1.308,00 109,00     
 bis 80.000 € 1.300,84 247,16 1.548,00 129,00 1.300,84 247,16 1.548,00 129,00 
 bis 100.000 € 1.502,52 285,48 1.788,00 149,00 1.502,52 285,48 1.788,00 149,00 
 bis 120.000 € 1.805,04 342,96 2.148,00 179,00 1.805,04 342,96 2.148,00 179,00 
 bis 160.000 € 2.006,72 381,28 2.388,00 199,00 2.006,72 381,28 2.388,00 199,00 

 

 bis 200.000 € 2.107,56 400,44 2.508,00 209,00 2.107,56 400,44 2.508,00 209,00     
 bis 240.000 € 2.410,08 457,92 2.868,00 239,00 2.410,08 457,92 2.868,00 239,00 2.410,08 457,92 2.868,00 239,00 
 ab 240.000 € individuelle Vereinbarung individuelle Vereinbarung individuelle Vereinbarung 

 

Hinweis: Hier beginnt die Mindestgebühr bei 
1.308,00 € jährlich. Danach wird nach den 
Einnahmen abgerechnet. 

Hinweis: Hier beginnt die Mindestgebühr bei 1.548,00 € jährlich. 

Hinweis: Hier beträgt die Bearbeitungsgebühr bis zu einem 
Umsatz von 240.000 € pauschal 2.868,00 € jährlich. 

Hinweis: Hier beträgt die Bearbeitungsgebühr bis zu einem 
Umsatz von 240.000 € pauschal 2.508,00 € jährlich. 


